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Kernaussagen zum BilMoG 

Die durch das BilMoG veranlassten 

neuen oder geänderten materiel-

len Ansatz- und Bewertungsvor-

schriften sind erstmals auf Jah-

res- und Konzernabschlüsse von 

Kapitalgesellschaften für das nach 

dem 31.12.2009 beginnende Ge-

schäftsjahr anzuwenden (Art. 66 

Abs. 3 Satz 1 EGHGB). 

Mit dem BilMoG sind die bisher be-
stehenden Wahlrechte zur Vornahme 
außerplanmäßiger Abschreibungen 
und zur Übernahme von nur steuer-
rechtlich zulässigen Abschreibungen 
aufgehoben worden. Dasselbe gilt für 
das bisherige Wertbeibehaltungswahl-
recht, das durch eine Zuschreibungs-
pflicht über alle Rechtsformen und 
Vermögensgegenstände – mit Ausnah-
me des Geschäfts- oder Firmenwerts – 
ersetzt worden ist. In der derzeitigen 
Wirtschaftslage besteht gelegentlich 
das nachvollziehbare Interesse an ei-
ner Verbesserung der Eigenkapitalquo-
te. Durch Wahl der Zuschreibungsop-
tion kann diese ohne steuerliche Reue 
erreicht werden, freilich mit der Fol-
ge einer künftigen handelsrechtlichen 
Ergebnisverschlechterung, soweit ab-
nutzbare Vermögensgegenstände 

betroffen sind. Die Zuschreibung 
kann auch in späteren Geschäftsjah-
ren vorgenommen werden, dann aber 
erfolgswirksam. Sie hätte insoweit 
nicht nur den Eigenkapital-, sondern 
auch einen positiven Ergebniseffekt. 

Stimmt das Geschäftsjahr mit dem 
Kalenderjahr überein, sind zum 
01.01.2010 eine Reihe von Umstel-
lungsmaßnahmen durchzuführen. 
Das heißt, es muss zum 01.01.2010 
eine Handelsbilanz (Anfangsbilanz) 
erstellt werden, in der die Änderun-
gen durch das BilMoG berücksichtigt 
sind. Erst danach ist es möglich, den 
Jahresabschluss für 2010 zu erstellen.

Für die Umstellung der Anfangsbilanz 
haben die Unternehmer die Wahl zwi-
schen folgenden beiden Strategien:

1.	 Konservative Strategie: In der 

BilMoG Anpassungsbilanz werden die 

bisherigen Werte – soweit möglich 

– fortgeführt und entsprechend der 

alten Rechtslage aufgelöst. Das heißt, 

die Anpassung erfolgt Schritt für 

Schritt.

2.	 Progressive Strategie: Es werden 

alle Möglichkeiten genutzt um ein 

höheres Eigenkapital ausweisen zu 

können. Es kann also, ohne Kapital 

zuführen zu müssen, ein höheres 

Kapital ausgewiesen werden. Kon-

sequenz ist, das dann auch höhere 

Beträge ausgeschüttet werden kön-

nen – vorausgesetzt die Liquidität ist 

vorhanden.

Nach der Umstellung zum Beginn des 
Kalenderjahres 2010 wird es idR. bei 
den Jahresabschlusstätigkeiten unum-
gänglich sein, sowohl eine Handels-
bilanz als auch eine Steuerbilanz zu 
erstellen. Durch den Wegfall der bis-
her im EStG geregelten umgekehrten 
Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für 
die Handelsbilanz ist dieser Mehrauf-
wand nicht zu vermeiden.

Wir dürfen uns insoweit auf weitere 
„Steuervereinfachungen“ durch den 
Gesetzgeber freuen.
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Sehr geehrte Damen 
und Herren, 
das Jahr 2011 ist 
bereits 3 Monate alt 
und hat jeden von 
Ihnen sicherlich wieder 
fest im Griff des 
täglichen Rhythmus. 

Durch das Gesetz zur Umsetzung 
steuerrechtlicher EU-Vorgaben und 
durch das Steueränderungsgesetz 
2011 sind auch für uns die Rahmen-
bedingungen für die steuerliche 
Beratung verändert worden. 

Im Hauptthema „Bilanzrechtmo-
dernisierungsgesetz“ werden diese 
Veränderungen deutlich. Natürlich 
geben die Meldungen im Newslet-
ter und in den Kurznachrichten 
wieder einen aktuellen Überblick.

Ich wünsche Ihnen spannende 
Unterhaltung und freue mich auf 
Ihre Reaktionen auf unsere Infor-
mationen.

Bilanzrechtmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Sollten Sie zur Umsetzung der 

Informationen oder zu sonstigen 

Themen Fragen haben, sprechen 

Sie uns bitte an. 	

Wir beraten Sie gerne!
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Selbst wenn der Schuhkarton voller 

Belege, der einmal im Jahr die Kanz-

lei erreicht, der seltene Extremfall 

ist, so zeigt er doch beispielhaft Opti-

mierungspotential auf. Wir bieten Ih-

nen bereits heute innovative Prozes-

se und entwickeln gerne für Sie und 

mit Ihnen neue Dienstleistungen. 

Dabei lassen wir uns von folgenden 

Schwerpunkten leiten:

Zeitnaher Datenaustausch
In der Praxis übergeben Sie die Pa-
pierbelege oft monats- oder quartals-
weise in der Kanzlei ab. Anschließend 
erfassen wir diese Belege zeitnah, wo-
bei ein gewisser Bearbeitungszeit-
raum vergeht. Aber was ist bei einem 
aktuellen kurzfristigen Informations-
bedarf? Was passiert bei Rückfragen 
während des Buchens oder danach? 
Wo werden Ihre Belege abgelegt und 
aufbewahrt? Über die zentrale Abla-
ge der digitalen Belege im DATEV Re-
chenzentrum tauschen wir mit Ihnen 
die Buchführungsbelege tages- oder 
wochengenau aus. Sie können die 

Belege – online - bestimmten Konto-
bewegungen zuordnen. Uns stehen 
diese Belege sofort für die Buchfüh-
rung zur Verfügung. Damit erreichen 
wir eine aktuelle Aussage zur Situati-
on des Unternehmens. 

Belege im sofortigen Zu-
griff
Durch das Verknüpfen von der Beleg
ansicht und dem dazugehörigen Bu-
chungssatz sind wir Ihnen gegenüber 
sofort auskunftsfähig. Darüber hinaus 
sind die Belege jederzeit im Unterneh-
men online verfügbar. Über das DMS 
- System der DATEV könnte eine re-
visionssichere Archivierung erreicht 
werden. Dabei kann der Aufwand an 
Aktenordnern, Papier und Toner deut-
lich verringert werden.

Gemeinsame Basis
Je nach Grad der gegenseitigen Ar-
beitsteilung können Sie aktiv in die 
Erstellung der Finanzbuchhaltung ein-
bezogen werden. Sie können außer-
dem ein übersichtliches Belegarchiv 

mit Suchfunktionen zur Verfügung 
bekommen.

Wie Sie sehen, ist die Zukunft digi-
tal, ohne Angst vor Abhängigkeiten 
von unkalkulierten Risiken. Die DA-
TEV ist als Dienstleister der Steuer-
berater ein absolut zuverlässiger Part-
ner in diesen Fragen. Wir entwickeln 
für Sie und Ihren Nutzen unsere Mög-
lichkeiten ständig weiter. Sprechen Sie 
mit uns darüber – es ist bestimmt kei-
ne verschenkte Zeit!

Die Zukunft der Buchführung ist digital
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Steuerpolitik

Schäuble plant Umbau der 

Unternehmenssteuern 

Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble plant eine umfassende Re-
form der Unternehmensbesteuerung. 

Dem Magazin Wirtschaftswoche sag-
te der CDU-Politiker: „Wir arbeiten an 
besseren Lösungen bei den Unterneh-
menssteuern, insbesondere bei der 
Körperschaftsteuer und der Gewer-
besteuer.“ Dabei gehe es um die Fra-
ge, „ob wir uns langfristig nicht doch 
zu einem einheitlichen System bei der 
Besteuerung unternehmerischer Tä-
tigkeit in Deutschland durchringen 
wollen“. Dadurch könnte auch ein ho-
her Gestaltungsspielraum der Mittel-
ständler zur steuerlichen Optimierung 
zwischen Personen- und Kapitalge-
sellschaften vermieden werden. Al-
lerdings seien Änderungen in diesem 
Bereich außergewöhnlich schwierig 
und setzten viel Kraft und einen lan-
gen Atem zu grundlegenden Refor-
men voraus.
Mit Blick auf die Gemeindefinanzre-
form kritisierte der Bundesfinanzmi-
nister die Gewerbesteuer. „Das Auf-
kommen aus dieser Steuer schwankt 
sehr, und die Steuer verkompliziert 
unser Steuerrecht“, sagte Schäuble. 
Für eine Abschaffung der Gewerbe-
steuer sehe er kurzfristig wegen erheb-
licher Widerstände bei den Kommu-
nen aber keine Chancen. Für möglich 
hält der Finanzminister jedoch Zwi-
schenschritte wie die Aussetzung der 
Gewerbesteuer auf Mieten, Fremdzin-
sen, Leasingraten. Aber auch hier be-
dürfe es noch einer Einigung mit den 
kommunalen Spitzenverbänden.

Gesellschaftsrecht

Einzelunternehmen mbH in Frank-

reich gestartet

Der Jahresbeginn 2011 markiert end-
gültig den Startschuss für das Einzelun-
ternehmen mit beschränkter Haftung 
(Entrepreneur Individuel à Responsa-
bilité Limitée; EIRL) in Frankreich. 

Umsatzsteuer

Nachweis einer nur betrieblichen 

Nutzung eines Kfz (BFH)

Der Anscheinsbeweis spricht dafür, 
dass ein PKW typischerweise nicht 
nur vereinzelt und gelegentlich für 
private Zwecke verwendet wird. Es ist 
daher Sache des Unternehmers, die-
sen Anscheinsbeweis zu erschüttern 
oder zu entkräften (BFH, Beschluss v. 
27.12.2010 - XI B 7/10, NV; veröffent-
licht am 2.2.2011). 

Umsatzsteuer

Minderwertausgleich nach Ablauf 

eines Kfz-Leasingvertrages (FG)

Das Niedersächsische Finanzgericht 
hat entschieden, dass die Zahlung ei-
nes leasingtypischen Minderwertaus-
gleichs nach Ablauf eines Leasing-
vertrages - entgegen BMF-Schreiben 
v. 22.5.2008 - nicht der Umsatzsteuer 
unterliegt (FG Niedersachsen, Urteil v. 
2.12.2010 - 5 K 224/09, veröffentlicht 
am 2.2.2011; Revision zugelassen). 

DBA-Schweiz

Verbesserte Kontrollmöglichkeit 

deutscher Konten in der Schweiz

Vor dem Hintergrund des neuen, im 
Oktober 2010 abgeschlossenen, DBA 
mit der Schweiz, wird der Informa-
tionsaustausch zwischen den Fi-
nanzverwaltungen beider Länder 
deutlich zunehmen. Besonders die 
Kontendaten deutscher Anleger in der 
Schweiz stehen dabei im Fokus der 
Finanzbehörden. 

Arbeitsrecht

Keine Verjährung von Urlaubsan-

sprüchen bei Arbeitsvertragsende 

(LAG)

Kann Urlaub wegen krankheitsbe-
dingter Arbeitsunfähigkeit des Ar-
beitnehmers bis zum Ende des Ar-
beitsverhältnisses nicht tatsächlich 
genommen werden, so ist dieser mit 
dem Ende des Arbeitsverhältnisses 
abzugelten (LAG München, Urteil v. 
30.11.2010 - 6 Sa 684/10).

Verfahrensrecht

Schätzung von Einkünften aus Kapi-

talvermögen (FG)

Werden vom Steuerpflichtigen keine 
konkret nachprüfbaren Tatsachen be-
nannt, wo hohe Geldbeträge, die nicht 
alsbald benötigt werden, aufbewahrt 
worden sind, spricht eine allgemei-
ne Lebenserfahrung dafür, dass die-
se zins- und ertragbringend angelegt 
werden, so dass das Finanzamt be-
rechtigt ist, die Höhe der Kapitalein-
künfte zu schätzen (FG Baden-Würt-
temberg, Urteil v. 26.11.2010 - 10 K 
43/10). 
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„Südmodell“ ergibt sich die Grund-
steuer aus der Fläche multipliziert mit 
der Art der Bebauung. Das „Thürin-
ger“ Modell mischt beide erst genann-
ten Varianten. Die Modelle werden 
zurzeit auf ihre Praktikabilität geprüft. 
Als Zeitrahmen ist ein halbes Jahr vor-
gesehen. Das neue Modell soll auf-
kommensneutral sein, was aber zu be-
zweifeln ist. Beim „Südmodell“ etwa, 
würden die Villenbesitzer mit großen 
Grundstücken gegenüber den Mie-
tern in Mietwohnungen bevorzugt. Es 
bleibt also insoweit spannend.

Förderprogramme
KfW fördert energetische Teilmo-

dernisierungen

Die KfW Bankengruppe unterstützt 
Bauherren ab dem 1.3.2011 bei ener-
getischen Teilmodernisierungen, wie 
z. B. dem Einbau einer neuen Hei-
zung, der Dämmung des Dachs oder 
dem Austausch der Fenster. 

Neuregelung der Selbstan-
zeige
Koalition einig über Schwarzgeldbe-

kämpfungsgesetz 

Steuerhinterzieher können sich wei-
ter mit einer Selbstanzeige von staat-
lichen Strafen befreien, kommen 
aber in schweren Fällen künftig nicht 
mehr zum Nulltarif davon. Wer mehr 
als 50.000 Euro hinterzogen hat, soll 
bei einer Selbstanzeige künftig nur 
noch straffrei ausgehen, wenn er ei-
nen Extra-Zuschlag von fünf Prozent 
auf die hinterzogene Summe bezahlt. 

Sozialleistungen
Mitteilung an die Finanzverwaltung 

über Leistungen ab 2011 (BMF)

Abweichend vom Grundsatz, dass die 
Träger von Sozialleistungen Daten über 
die von ihnen gewährte Leistungen ab 
2011 bis zum 28.2. des Folgejahres per 
Datensatz an die Finanzverwaltung 
melden müssen, übermittelt die Bun-
desagentur für Arbeit einige Leistungs-
daten für 2009 und 2010 im vorgezo-
genen Verfahren bis zum 28.2.2011 an 
die Verwaltung (BMF, Schreiben v. 
22.2.2011 - IV C 5 - S 2295/11/10001). 

Umsatzsteuer
Hört – Hört: Steuerbetrug von 850 

Millionen Euro beim Emissionshan-

del

Die Generalstaatsanwaltschaft Frank-
furt/ M. geht davon aus, dass der 
Staat durch Umsatzsteuerbetrug 
beim Emissionshandel um 850 Mil-
lionen Euro geprellt wurde. Dies be-
richtete die „Süddeutsche Zeitung“. 

Einkommensteuer
Betriebsveranstaltung zum Firmen-

jubiläum (FG)

Überschreiten die Aufwendungen 
des Arbeitgebers aus Anlass einer 
Betriebsveranstaltung zum Firmen-
jubiläum die Freigrenze von 110 ¤ 
je teilnehmendem Arbeitnehmer, so 
liegt in vollem Umfang steuerpflich-
tiger Arbeitslohn vor. Zu den zu be-
rücksichtigenden Aufwendungen 
gehörten neben den Kosten des Pro-
gramms auch die Kosten des äuße-
ren Rahmens der Veranstaltung (FG 
Düsseldorf, Urteil v. 7.10.2010 - 16 K 
1294/09 L, Revision zugelassen). 

Nachweis der Vermietungsabsicht 

für leer stehende Wohnung (FG)

Aufwendungen für eine leerstehen-
de Wohnung können als vorab ent-
standene Werbungskosten abziehbar 
sein, wenn sich der Steuerpflichtige 
endgültig für eine Vermietung ent-
schlossen und diese Absicht spä-
ter nicht wieder aufgegeben hat. Der 
endgültige Vermietungsentschluss 
muss objektiv belegt werden können 
(FG Nürnberg, Urteil v. 8.7.2010 - 7 K 
292/2008). 

Aktuelles zur  
Grundsteuerreform
Der BFH hat in seinem Urteil vom 
30.06.2010 die Neubewertung des 
Grundvermögens für Zwecke der 
Grundsteuer für erforderlich gehalten. 
Die Einheitswerte in den neuen Bun-
desländern datieren aus dem Jahr 1935. 
Es stehen mittlerweile drei Modelle zur 
Disposition. Beim „Normalmodell“ ist 
der Verkehrswert der gesamten Im-
mobilie die Bemessungsgrundlage. Im 
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